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Erwägungen

E. 1
Mit Entscheid vom 28. August 2024 hiess das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West eine
von der Beschwerdeführerin erhobene Klage teilweise gut und verurteilte den
Beschwerdeführer zur Zahlung von Lohn in der Höhe von Fr. 25'325.40 brutto. Im
Weiteren stellte das Zivilkreisgericht fest, dass das Anstellungsverhältnis zwischen den
Parteien vom 16. März 2023 bis 27. April 2023 sowie vom 1. Juli 2023 bis 31. Januar 2024
gedauert habe. Mit Entscheid vom 8. April 2025 wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft
eine vom Beschwerdeführer gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 28. August
2024 erhobene Berufung ab. Mit Eingabe vom 15. September 2025 erklärte der
Beschwerdeführer dem Bundesgericht, das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft
vom 8. April 2025 mit Beschwerde anfechten zu wollen. Am 20. Oktober 2025 ersuchte der
Beschwerdeführer um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Es wurden keine
Vernehmlassungen eingeholt.

E. 2
Die Eingabe des Beschwerdeführers erfüllt die Begründungsanforderungen, die an eine
Beschwerde an das Bundesgericht gestellt werden, offensichtlich nicht ( Art. 42 Abs. 2 und
Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 142 III 364 E. 2.4; 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Auf die
Beschwerde ist somit mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten ( Art. 108 Abs.
1 lit. b BGG ).

E. 3
Das Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für
das bundesgerichtliche Verfahren ist abzuweisen, weil die Beschwerde als von vornherein
aussichtslos erschien ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Der Beschwerdeführer wird bei diesem
Verfahrensausgang kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Der Beschwerdegegnerin steht
keine Parteientschädigung zu, da ihr aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand
erwachsen ist ( Art. 68 Abs. 2 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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